
 

 

 

 
 

Nutzungsordnung für Handys und Smartwatches 
So nutzen wir unsere Handys und Smartwatches am GN 

 
Vorwort: 
Handy und Smartwatch sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützen uns in 
vielen alltäglichen Situationen. Auch in der Schule können wir ihre Stärken nutzen. Dies soll die neue 
Regelung ermöglichen. Die eigenverantwortliche Nutzung von Handys und Smartwatches im 
Schulgebäude ist für die Schüler/innen jedoch ein Privileg auf Vertrauensbasis. Bei Missachtung der 
folgenden Regeln kann dieses Privileg auch wieder entzogen werden. 
Hinweis: Im Folgenden ist bei Verwendung des Begriffs „Handy“ auch die Smartwatch gemeint! 
 
I. Was müssen wir bei der Nutzung von Handys allgemein beachten? 
 

1. Während des Unterrichts nutzen wir Handys nur zu Unterrichtszwecken und mit Erlaubnis der 
jeweiligen Lehrkraft.  

2. Wenn die Nutzung von Handys nicht erlaubt ist, schalten wir sie in den Flugmodus.  
3. Ton spielen wir nur über Kopfhörer ab. 
4. Auf Treppen, in Gängen, Toiletten und Umkleiden ist die Nutzung verboten.  
5. Auf Exkursions- und Wandertagen bestimmt die begleitende Lehrkraft die Regeln zur 

Handynutzung. 
6. Wir halten uns bei der Nutzung immer an folgende grundsätzliche Regeln: 

✓  Mit Erlaubnis der Lehrkraft ist die Nutzung gestattet  
X Keine Störung anderer während der Nutzung 
X Keine Bild- und Tonaufnahmen 
X Keine strafrechtlich verbotenen Inhalte und Handlungen 
X Kein Cybermobbing 

 

II. „Telefonzelle“ 
 

 

• Die Telefonzelle ist ein markierter Bereich zwischen Lehrerzimmer und 
Schülerlesebücherei. 

• Sie kann während des gesamten Schultages genutzt werden. 
• In der Telefonzelle ist es erlaubt, kurz zu telefonieren bzw. Nachrichten zu 

versenden, ohne eine Lehrkraft explizit um Erlaubnis fragen zu müssen. 
• Die Anrufe und Nachrichten beschränken sich auf wichtige Informationen  

(z. B. vorzeitiges Unterrichtsende).	
 

III. Nutzung ab 13:00 Uhr  
 

 

• Die eigenverantwortliche Nutzung ist in den folgenden Bereichen erlaubt:  
N-Bau im Erdgeschoss (nicht in der Mensa), große und kleine Aula, 
Pausenbereiche außen, Arbeitsraum (A0.002).  

• Eigenverantwortliche Nutzung bedeutet, dass du selbst entscheidest, wie du 
das Handy in dieser Zeit nutzt, aber auch die volle Verantwortung für dein 
Handeln übernehmen musst. 

• Die grundsätzlichen Regeln sind stets zu beachten.		



 

 
 
 
 
 
 

 
IV. Q12/Q13 

 

 

In den Kollegstufenzimmern ist die eigenverantwortliche Nutzung während des 
gesamten Schultages erlaubt. In der Schülerlesebücherei darf das Handy als 
Arbeitsmittel genutzt werden. Die grundsätzlichen Regeln sind stets zu beachten.  

 
V. Sanktionen bei Nichteinhaltung der o.g. Regeln 

 

 

Die Sanktionen liegen immer im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft und sind von der 
Schwere des Verstoßes abhängig. Folgende Sanktionen sind möglich:  
 
1. Mündliche Verwarnung 
Du wirst aufgefordert das Handy in den Flugmodus zu schalten und wegzustecken.  

2. Schriftliche Verwarnung  
Du wirst zum Sekretariat I gebracht und musst dein Handy dort abgeben. Die Abgabe 
wird vom Sekretariat I in einer Liste erfasst. Dein Handy kannst du am Ende deines 
Schultages wieder abholen. Zudem bekommst du ein Formular zur Vorlage bei deinen 
Eltern mit nach Hause. Dieses gibst du am Folgetag unterschrieben wieder im  
Sekretariat I ab.  

3. Ordnungsmaßnahmen 
Bei schwerwiegenderen Verstößen steht es jeder Lehrkraft offen, einen Verweis zu 
erteilen oder den Fall an die Schulleitung weiterzugeben.  
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